
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1932/11/3 2Ob946/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1932

Norm

AO §10 Abs4

Rechtssatz

Wurden auf Grund eines Werkvertrages Arbeiten teils vor und teils nach der Erö3nung des Ausgleichsverfahrens über

das Vermögen des Bestellers geleistet, so ist der Anspruch auf das Entgelt für die vor der Erö3nung des

Ausgleichsverfahrens geleisteten Arbeiten als Ausgleichsforderung anzusehen, der Anspruch auf das Entgelt für die

nach diesem Zeitpunkt geleisteten Arbeiten aber als Geschäftsführungsforderung im Sinne des § 10 Abs 4 AO.
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